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RS OGH 2000/5/29 7Ob47/99h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.2000

Norm

EheG §95

EheG §97 Abs1

Rechtssatz

Während aufrechter Ehe geschlossene Vereinbarungen sind nach Ablauf der in § 95 EheG normierten Frist nicht auf

dem ordentlichen Rechtsweg einklagbar, weil dies zu einer Unterlaufung der Ungültigkeitsanordnung im § 97 Abs 1

EheG führen würde.
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